
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen  

 

Präambel (Allgemeine Grundlagen der Zusammenar-
beit) 

(1) Diese »Allgemeinen Geschäftsbedingungen« sind in-
tegrierender Bestandteil von Dienstverträgen, die das 
fachmännische Training und Coaching (Qualifizierung) 
bzw. die Beratung von Auftraggebern durch Change-
Partner zum Gegenstand haben. 

(2) Für den Fall, dass einzelne Bestimmungen der Ge-
schäftsbedingungen unwirksam werden sollten, berührt 
dies die Wirksamkeit der verbleibenden Bestimmungen 
nicht. 

(3) ChangePartner ist berechtigt, den Qualifizierungs-
auftrag durch sachverständige unselbständig beschäf-
tigte Mitarbeiter oder gewerbliche / freiberufliche Ko-
operationspartner (ganz oder teilweise) durchführen zu 
lassen. 

(4) Der Auftraggeber sorgt dafür, dass ChangePartner 
auch ohne deren besondere Aufforderung alle für die Er-
füllung und Ausführung des Trainings-/ Qualifizierungs-
auftrages notwendigen Informationen zeitgerecht 
Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auf-
trages von Bedeutung sind. Dies gilt auch für alle Vor-
gänge und Umstände, die erst während der Ausführung 
des Auftrages bekannt werden. 

(5) Der Auftraggeber sorgt dafür, dass seine Mitarbeiter 
und die gesetzlich vorgesehene und gegebenenfalls 
eingerichtete Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat) be-
reits vor Beginn der Qualifizierungsmaßnahmen von 
diesen informiert werden. 

(6) Das Vertrauensverhältnis zwischen dem Auftragge-
ber und ChangePartner bedingt, dass ChangePartner 
über vorher durchgeführte und/oder laufende Trai-
ningsmaßnahmen umfassend informiert wird. 

§ 1 Geltungsbereich und Umfang 

(1) Die Geschäftsbedingungen gelten mit der Auftrags-
bestätigung seitens ChangePartner oder des Auftrag-
gebers, wenn ihre Anwendung hierin ausdrücklich ver-
einbart wurde. 

(2) Alle Trainings-/Coachingaufträge und sonstige Ver-
einbarungen sind nur dann rechtsverbindlich, wenn sie 
vom Auftraggeber bestätigt und firmenmäßig gezeich-
net werden und verpflichten gegenseitig nur in dem in 
der schriftlichen vertraglichen Vereinbarung (Dienstver-
trag) angegebenen Umfang. Ansonsten gilt die schriftli-
che Auftragsbestätigung des Auftragnehmers (Chan-
gePartner) sofern ihr nicht innerhalb von 14 Tagen wi-
dersprochen wird. 

§ 2 Umfang des Auftrages 

Der Umfang des Trainings- / Coachingauftrages wird 
auf Basis des Angebotes mit Bestätigung des Auftrages 
vertraglich vereinbart. 

§ 3 Aufklärungspflicht des Auftraggebers / Vollstän-
digkeitserklärung 

Siehe dazu Präambel (4) 

§ 4 Sicherung der Unabhängigkeit 

(1) Die Vertragspartner verpflichten sich zur gegenseiti-
gen Loyalität. 

(2) Die Vertragspartner verpflichten sich gegenseitig, 
alle Vorkehrungen zu treffen, die geeignet sind, die Ge-
fährdung der Unabhängigkeit der Kooperationspartner 
und Mitarbeiter von ChangePartner zu verhindern. Dies 
gilt insbesondere für Angebote des Auftraggebers auf 
Anstellung bzw. der Übernahme von Aufträgen auf ei-
gene Rechnung. 

(3) Einem ChangePartner-Berater und -trainer ist es 
vertraglich untersagt, mit dem Auftraggeber Projekte 
auf eigene Rechnung abzuschließen oder weiterzufüh-
ren. Diese Regelung gilt auch für 3 Jahre über das Pro-
jektende hinaus, so dass sich der Auftraggeber ver-
pflichtet, mit den CP-Beratern und -trainern bis zum Ab-
lauf von 3 Jahren nach Vertragsbeendigung, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, nicht unmittelbar oder mittelbar 
in geschäftlichen Kontakt zu treten. 

§ 5 Schutz des geistigen Eigentums von ChangePartner 
/ Urheberrecht / Nutzung 

(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet dafür zu sorgen, dass 
die im Zuge des Trainings-/Coachingauftrages, die von 
ChangePartner, ihren Mitarbeitern und Kooperations-
partnern erstellten Konzepte und Trainingsreihen nur für 
diese Auftragszwecke Verwendung finden. 

(2) ChangePartner und ihren Kooperationspartnern 
verbleibt an ihren Leistungen das Urheberrecht. 

(3) Im Hinblick darauf, dass die erstellten Trainingskon-
zepte und -programme geistiges Eigentum Change-
Partner bzw. ihrer Kooperationspartner sind, gilt das 
Nutzungsrecht  

derselben auch nach Bezahlung des Honorars aus-
schließlich für eigene, hausinterne Zwecke des Auftrag-
gebers,  

nur in dem im Vertrag bezeichneten Umfang und mit 
gleichzeitiger Verpflichtung zur Verwendung des Copy-
right-Vermerks "© ChangePartner ". Jede dennoch er-
folgte Weitergabe, auch im Zuge einer Auflösung des 
Unternehmens oder eines Konkurses, aber auch die 
kurzfristige Überlassung zu Reproduktionszwecken, zieht 
Schadenersatzansprüche nach sich. In einem solchen 
Fall ist volle Genugtuung zu leisten. 



 
 

§ 6 Mängelbeseitigung und Gewährleistung 

(1) ChangePartner ist berechtigt und verpflichtet, Bean-
standungen und Mängel bezüglich ihrer Leistungser-
bringung zu beseitigen. Beanstandungen (z.B. Trainer-
leistungen, Trainingsinhalte, Trainingsunterlagen) sind 
während der Trainings, spätestens jedoch bis 30 Tage 
danach zur Kenntnis zu bringen. 

§ 7 Haftung 

(1) ChangePartner und ihre Mitarbeiter handeln bei der 
Durchführung der Trainings/Coachings nach den allge-
mein anerkannten Prinzipien der Berufsausübung. Sie 
haftet für Schäden nur im Falle, dass ihr Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann, und 
zwar im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Dies gilt 
auch für Verletzung von Verpflichtungen durch beigezo-
gene Kollegen. 

(2) Der Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb von 
sechs Monaten nachdem der oder die Anspruchsbe-
rechtigten vom Schaden Kenntnis erlangt haben, ge-
richtlich geltend gemacht werden. 

§ 8 Verpflichtung zur Verschwiegenheit 

(1) ChangePartner, ihre Mitarbeiter und die hinzugezo-
genen Kollegen verpflichten sich, über alle Angelegen-
heiten, die ihnen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit 
für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren. Diese Schweigepflicht bezieht sich sowohl auf 
den Auftraggeber als auch auf dessen Geschäftsverbin-
dungen. 

(2) Nur der Auftraggeber selbst, nicht aber dessen Erfül-
lungsgehilfen, kann ChangePartner schriftlich von die-
ser Schweigepflicht entbinden. 

 

(3) ChangePartner darf schriftliche Äußerungen über 
die Ergebnisse ihrer Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung 
des Auftraggebers aushändigen. 

(4) Die Schweigepflicht von ChangePartner, ihrer Mitar-
beiter und der beigezogenen Kollegen gilt auch für die 
Zeit nach Beendigung des Auftrages. Ausgenommen 
sind Fälle, in denen eine gesetzliche Verpflichtung zur 
Auskunftserteilung besteht. 

§ 9 Honoraranspruch 

(1) ChangePartner hat als Gegenleistung zur Erbringung 
ihrer Leistungen Anspruch auf Bezahlung eines ange-
messenen Honorars durch den Auftraggeber.  

(2) Wird die Ausführung des Auftrages nach Vertragsun-
terzeichnung durch den Auftraggeber verhindert (z.B. 
wegen Kündigung oder   Verschiebung), so gilt folgende 
Stornoregelung mit der Maßgabe grundsätzlicher Ter-
minflexibilität auf beiden Seiten: 

Bis 12 Wochen vorher: Verschieben auf neue Termine; 
keine Stornokosten 

Bis 8 Wochen vorher: Verschieben auf neue Termine, 
wenn nicht möglich, Fakturierung von 50 % 

Bis 4 Wochen vorher: Verschieben auf neue Termine, 
wenn nicht möglich, Fakturierung von 75 % 

Unter 4 Wochen: Fakturierung von 100 % 

(3) Unterbleibt die Ausführung des Auftrages durch Um-
stände, die auf Seiten von ChangePartner einen wichti-
gen Grund darstellen, so hat sie nur Anspruch auf den 
ihren bisherigen Leistungen entsprechenden Teil des 
Honorars. Dies gilt insbesondere dann, wenn trotz Kündi-
gung für den Auftraggeber ihre bisherigen Leistungen 
verwertbar sind. 

(4) Die Beanstandung der Leistungen von ChangePart-
ner berechtigt, außer bei offenkundigen Mängeln, nicht 
zur Zurückhaltung der ihr zustehenden Vergütungen. 

§ 10 Honorarhöhe 

Das Honorar wird vertraglich vereinbart und ist nach 
Rechnungsstellung sofort fällig. 

§ 11 Anzuwendendes Recht, Gerichtsstand 

(1) Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich da-
raus ergebenden Ansprüche gilt nur Deutsches Recht, 
sofern nichts anderes vereinbart wurde. 

(2) Für Streitigkeiten ist das Gericht Düsseldorf zuständig. 

 

 


